
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Besonderen Teils – Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 
(Teil B Abschnitt VI der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 IX / - 
IX ohne 
Aufstieg 

EG 2 /  
EG 2 

 
Fernsprecher während der Einarbeitungszeit. 
 

gestrichen 

4 VIII / - 
VIII - 3 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

 
Fernsprecher, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
 

 
Fernsprecherinnen und Fernsprecher, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert. 

 

5 

VII / 1. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Fernsprecher an Auskunftsplätzen  
 
(Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, die von der Verwaltung 
durch ausdrückliche Anordnung eingerichtet worden sind  
a) zur Vermittlung von Gesprächen, die von der annehmen-
den Vermittlungskraft nicht routinemäßig vermittelt werden 
können oder  
b) zur Erteilung von Auskünften). 
 

 
1. Fernsprecherinnen und Fernsprecher an Auskunftsplätzen.  
 

(Auskunftsplätze sind Arbeitsplätze, die von der Verwaltung 
durch ausdrückliche Anordnung eingerichtet worden sind  
a) zur Vermittlung von Gesprächen, die von der anneh-
menden Vermittlungskraft nicht routinemäßig vermittelt 
werden können oder  
b) zur Erteilung von Auskünften). 
 

VII / 2. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

 
Fernsprecher, die in nicht unerheblichem Umfang fremd-
sprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln.  
 
(Der Umfang der fremdsprachlichen Vermittlungstätigkeit ist 
nicht mehr unerheblich, wenn er etwa ein Viertel der gesam-
ten Tätigkeit ausmacht.) 
 

 
2. Fernsprecherinnen und Fernsprecher, die mindestens zu 

einem Viertel fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwi-
ckeln.  

 

VII / 3. 
VII ohne 
Aufstieg 

EG 5 /  
EG 5 

Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht über 
fünf weitere Angestellte im Fernmeldebetriebsdienst führen. 

 
3. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht 

über fünf weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 
 

 VII / 4. 
VIII - 3 J 

VII 
EG 5 /  
EG 3 

Fernsprecher nach dreijähriger Bewährung als Fernsprecher 
in Vergütungsgruppe VIII. 

weggefallener Aufstieg 
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EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

6 

VIb / 1. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht über 
neun weitere Angestellte im Fernmeldebetriebsdienst führen. 

 
1. Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht 

über neun weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 

 
 

VIb / 2. 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Fernsprecher, die überwiegend fremdsprachlichen Fern-
sprechverkehr abwicklen, nach sechsmonatiger Ausübung 
dieser Tätigkeit. 
 

 
2. Fernsprecherinnen und Fernsprecher, die überwiegend 

fremdsprachlichen Fernsprechverkehr abwickeln. 
 

8 Vc / - 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Angestellte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht über 
mindestens 18 weitere Angestellte im Fernmeldebetriebs-
dienst führen. 
 

 
Beschäftigte in Fernmeldebetriebsstellen, die die Aufsicht über 
mindestens 18 weitere Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst 
führen. 
 

 


